
Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Ich danke Herrn Abgeordneten Göttsching für seinen Bericht.

Nach einer Vereinbarung im Präsidium ist zu diesem Tages
ordnungspunkt keine Aussprache vorgesehen.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5:

Antrag aller Fraktionen
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Sicherung der 
Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf 
und Gesellschaft vom 21. Juni 1990 
(Schwerbehindertengesetz-SchwbG)
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 146)

Meine Damen und Herren! Bevor ich dem Abgeordneten Hart
mann das Wort erteile, bitte ich Sie, die Ihnen vorliegende 
Drucksache Nr. 146 wie folgt zu ändern: Für „Antrag der Frak
tion der SPD“ setzen Sie bitte ein: „Antrag aller Fraktionen“.

Ich bitte den Vertreter der Fraktion der SPD, den Abgeordne
ten Hartmann, das Wort zu nehmen - vom Platz aus.

Hartmann für alle Fraktionen:

^/Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Liebe Bürger! Das zur 
Diskussion stehende Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Si
cherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Be
ruf und Gesellschaft vom 21. Juni 1990 dient der Beseitigung 
noch vorhandener unsozialer Regelungen beim Kündigungs
schutz. Die Einbringung dieses Gesetzes ist das Ergebnis der 
gemeinsamen Bemühungen aller Fraktionen der Volkskam
mer, soziale Gerechtigkeit entsprechend dem Motto unseres 
Ministerpräsidenten, daß es keinem Bürger der DDR nach 
Vereinigung beider deutscher Staaten schlechter gehen wird 
als vorher, zu gewährleisten. Es geht konkret um den Ab
schnitt Kündigungsschutz, um den § 15 des Schwerbehinder
tengesetzes, in dem der Kündigungsschutz für Menschen mit 
Behinderung im Arbeitsleben geregelt wird. Das Leben zeigt, 
daß der Kündigungsschutz auch auf Arbeitnehmer anzuwen
den ist, die pflegebedürftige Schwerbehinderte als ständig in 
deren Haushalt lebende Personen betreuen. Bei der Formulie
rung der Gesetzesvorlage wurde berücksichtigt, daß im Haus
halt lebende Pflegebedürftige nicht unbedingt Familienange
hörige sein müssen.

(Unruhe im Saal)

idererseits wird durch diese Ergänzung des § 15 ein Miß- 
-of'auch des Kündigungsschutzes dadurch verhindert, daß die 
Pflegebedürftigkeit des Schwerbehinderten die Voraussetzung 
für eine Anwendung dieses Absatzes bildet.

Für den Fall der Annahme der vorliegenden Gesetzesände
rung ergibt sich für zahlreiche im Berufsleben stehende Arbeit
nehmer eine zusätzliche Absicherung mit humanitärem Charak
ter. Wir müssen uns vor Augen halten, daß die Pflege hilfsbe
dürftiger Menschen einen hohen moralischen Wert hat und die 
Erfüllung dieser edlen Aufgabe unbedingt die Achtung unserer 
Gesellschaft verdient.

Die schnelle Zunahme der Zahl der Entlassungen führt zu 
einer wachsenden Unsicherheit bei den Arbeitnehmern, und das 
Risiko einer Kündigung wurde durch die notwendige Pflege 
schwerbehinderter Haushaltsangehöriger erhöht. Die Gesetzes
änderung soll bewirken, daß eine Kündigung der betroffenen Ar
beitnehmer nur noch mit Einwilligung der Hauptfürsorgestelle 
erfolgen darf.

Ich empfehle die Überweisung der Gesetzesvorlage an den 
federführenden Ausschuß für Arbeit und Soziales, an den 
Ausschuß für Gesundheitswesen sowie an den Haushaltsaus
schuß.

Stellvertreter der Präsidentin Helm :

Ich danke dem Abgeordneten Hartmann. Gestatten Sie eine 
Anfrage?

Antrag von CDU/DA:

Herr Präsident! Gestatten Sie, daß ich im Aufträge des Aus
schusses für Arbeit und Soziales auf folgendes Problem hinwei- 
se: Mit der Drucksache Nr. 146 ist - zumindest der CDU/DA- 
Fraktion - die Änderung dieses Gesetzes in einer Fassung vorge
legt worden, wie sie bei einer ersten Beratung im Ausschuß für 
Arbeit und Soziales verworfen wurde. Der Abgeordnete Hart
mann hat die Version vorgetragen, die auf Grund gemeinsamer 
Beratungen genehmigt und beschlossen wurde. Sie liegt aber 
nicht als Drucksache vor, und ich bitte deshalb darum, daß vor 
der Abstimmung der genaue Wortlaut im Parlament verlesen 
wird.

(Hartmann, SPD: Ich bin dazu bereit.)

Als zweites bitte ich im Auftrag unserer Fraktion darum, die
sen Antrag zusätzlich in den Rechtsausschuß zu verweisen, da 
das Kündigungsschutzrecht nach dem Schwerbehindertenge
setz der Bundesrepublik erweitert wird und sich dadurch für 
später eine zusätzliche Notwendigkeit der Rechtsangleichung 
ergibt.

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Ich bitte den Abgeordneten Hartmann, den Wortlaut genau zu 
verlesen.

Hartmann (SPD):

§ 15 Abs. 2 würde dann wie folgt lauten:

„Für Arbeitnehmer, die pflegebedürftige Schwerbehinderte 
ständig in deren Haushalt lebende Personen betreuen, gilt 
Abs. 1 entsprechend. Abs. 1 regelt den Kündigungsschutz 
für schwerbehinderte Arbeitnehmer, die nur nach vorheri
ger Abstimmung und Zustimmung der Hauptfürsorgestel
len gekündigt werden können.“

Stellvertreter der Präsidentin Helm :

Danke. Gestatten Sie noch eine Anfrage?

Frau Dr. Schönebeck (PDS):

Ich möchte dem Hohen Haus einen Vorschlag machen. Wir ha
ben im Gesundheitsausschuß schon formell Kontakte aufge
nommen. Es gibt ein Einverständnis zu diesem Gesetzenwurf. 
Da wir heute nicht noch Ausschußsitzung machen können, die
ser Vorschlag aber vernünftig ist - ich möchte auch darauf hin- 
weisen, das ist doch eine Übergangsregelung, die wir treffen, 
und wenn wir eine Rechtsangleichung benötigen, werden wir sie 
vornehmen, wenn es soweit ist -, möchte ich dem Hohen Hause 
empfehlen, eine 2. Lesung zu machen, vielleicht nach dem näch
sten Tagesordungspunkt, wenn der genaue Text vorliegt und al
len bekanntgegeben ist. Dann kann man unkompliziert zu einer 
Entscheidung kommen.

(Beifall bei Abgeordneten Bündnis 90/Grüne und SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das Präsidium 
schlägt vor, den Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur 
Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Be
ruf und Gesellschaft auf Drucksache Nr. 146 zur federführenden 
Beratung an den Ausschuß für Arbeit und Soziales und zu Mitbe-(Beifall)
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